
 

 

7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Kreuzau vom 04.03.2015    

    

 

Artikel I     

1. Präambel  

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 

NW 1994, S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), 

hat der Rat der Gemeinde Kreuzau am 20.02.2024 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 

Mitglieder des Rates die folgende Hauptsatzung beschlossen. 

 

 

2.   

§ 4 Abs. 4 Satz 1wird wie folgt geändert: 

Zur Abgeltung des ihr/ihm durch die Wahrnehmung ihrer/seiner Aufgaben entstehenden 

Aufwandes erhält die Ortsvorsteherin/der Ortsvorsteher eine monatliche 

Aufwandsentschädigung nach Maßgabe des § 5 Abs. 4 der Entschädigungsverordnung. 

 

3.  

Es wird ein neuer § 4a gebildet der wie folgt lautet: 

    § 4a 

Digitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderen Ausnahmefällen 

1.  

In besonderen Ausnahmefällen wie Katastrophen, einer epidemischen Lage oder anderen 

außergewöhnlichen Notsituationen kann die Durchführung von Sitzungen des Rates und der 

Ausschüsse in digitaler Form erfolgen (digitale Sitzung), sofern die dafür erforderlichen 

Voraussetzungen erfüllt sind (§ 47a Abs. 1 GO NRW).  

 

2. 

Der Rat stellt das Vorliegen eines Ausnahmefalles nach § 47a Abs. 1 GO NRW mit einer 

Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest und entscheidet zugleich darüber, ob  

infolgedessen digitale oder hybride Sitzungen durchgeführt werden. In dem Beschluss ist 

festzulegen, für welchen Zeitraum Sitzungen in digitaler oder hybrider Form durchgeführt 

werden (längstens für einen Zeitraum von zwei Monaten) und ob die Durchführung in digitaler 

oder hybrider Form für den Rat und die Ausschüsse gelten soll. Die Beschlussfassung kann 

in einer Sitzung des Rates, durch Stimmabgabe im Umlaufverfahren oder in geeigneter 

elektronischer Form, die die Textform wahrt, erfolgen. Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig 

erfolgen, dass die Frist des § 47 Abs. 2 GO NRW gewahrt werden kann. Die Verlängerung ist 

bei einem weiteren Andauern des besonderen Ausnahmefalles möglich. Für den Beschluss 

über eine Verlängerung gelten die vorgenannten Sätze entsprechend. 

 

3. 

Die Aufhebung eines Beschlusses nach Absatz 2 ist im Rat mit der Mehrheit der Stimmen der 

Mitglieder des Rates zulässig. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. 

Es wird ein neuer § 4b gebildet der wie folgt lautet: 

   § 4b 

Hybride Durchführung von Ausschusssitzungen 

1. 

Ausschüsse des Rates dürfen auch außerhalb der besonderen Ausnahmefälle nach  

§ 47a GO NRW hybride Sitzungen durchführen. Dies gilt nicht für die Pflichtausschüsse nach 

§ 59 GO NRW. 

 

2. 

Den jeweiligen Ausschüssen bleibt die Entscheidung über eine Durchführung  

hybrider Sitzungen vorbehalten. Der Beschluss darüber, ob eine Sitzung des Ausschusses als 

hybride Sitzung durchgeführt werden soll, ist mit einfacher Mehrheit zu fassen. Die  

Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die Frist des § 47 Abs. 2 GO NRW gewahrt 

werden kann. Der Beschluss kann frühestens mit Wirkung für die jeweils nächste 

Ausschusssitzung erfolgen. Jeder Ausschuss im Sinne des Absatzes 1 kann einen 

Vorratsbeschluss darüber treffen, ob die weiteren Sitzungen des Ausschusses in der 

jeweiligen Wahlperiode als hybride Sitzungen durchgeführt werden. Der Ausschuss kann 

einen nach Satz 5 getroffenen Vorratsbeschluss mit einfacher Mehrheit für einzeln  

Ausschusssitzungen oder insgesamt mit Wirkung frühestens für die nächste Ausschusssitzung 

wieder aufheben. 

 

5.  

§ 7 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

 

Einwohnerinnen und Einwohner, die seit drei Monaten in der Gemeinde wohnen, haben das 

Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen in Textform nach § 126b BGB mit 

Anregungen oder Beschwerden an den Rat zu wenden.  

 

Es wird ein neuer § 7 Abs. 6 eingefügt: 

Der Antragstellerin/Dem Antragsteller kann im Einzelfall aufgegeben werden, Anregungen 

oder Beschwerden in der für eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl 

einzureichen, sofern eine Vervielfältigung seitens der Gemeinde nicht oder nur mit  

unverhältnismäßig hohem Aufwand oder unverhältnismäßig hohen Kosten möglich wäre. Die 

Beratung kann in diesen Fällen bis zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt 

werden. 

 

6. 

In § 12 Abs. 2 wird ein neuer Satz 2 eingefügt, der wie folgt lautet: 

 

Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles auch für die Teilnahme an 

Fraktionssitzungen als stellvertretendes Ausschussmitglied. 

 

§ 12 Abs. 3 Buchstabe d wird wie folgt geändert: 

 

Personen, die nicht oder weniger als 20 Stunden pro Woche erwerbstätig sind, jedoch einen 

Haushalt von mindestens zwei Personen, wovon eine Person ein pflege- oder 

betreuungsbedürftiger Angehöriger ist, oder einen Haushalt von mindestens drei Personen 

führen, erhalten anstelle des Verdienstausfalls eine Entschädigung in Form eines 



 

 

Stundenpauschalsatzes. Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von pflege- oder 

betreuungsbedürftigen Angehörigen während der Ausübung des Mandats werden erstattet. 

 

Artikel II   

Inkrafttreten     

    

Die 7. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Kreuzau tritt zum 01.05.2024 

in Kraft.     

    

Bekanntmachungsanordnung:     

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 

dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein- Westfalen (GO NRW) gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW beim Zustandekommen 

dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn:    

    

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,   

    

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,     

    

c) die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet 

oder    

    

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt ist und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.   

   

     

    

Kreuzau, den 21.02.2024   

      

   Gez. 

-Ingo Eßer-   

Bürgermeister    


